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Fassung zur Ausfertigung (Stand: April 2020)

Az. 61 26 60/50

Maßstab 1:500

LEGENDE

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiete (GE 1, GE 2.1, GE 2.2, GE 3)

1.1.1 GE 1, GE 2.1 und GE 2.2

Zulässig sind im Sinne des § 6 BauNVO nicht wesentlich störende und der Emissions-
kontingentierung gemäß Festsetzung 1.1.3 entsprechende
- Gewerbebetriebe und Anlagen ausgenommen Einzelhandelsbetriebe und Einzelhandels-
  nutzungen,
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude (§ 1 Abs. 4 und 5 BauNVO).

Ausnahmsweise können folgende, im Sinne des § 6 BauNVO nicht wesentlich störende
und der Emissionskontingentierung gemäß Festsetzung 1.1.3 entsprechende Vorhaben
zugelassen werden
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
  Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche
   und Baumasse untergeordnet sind,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
- Lagerhäuser,
- Lagerplätze,
- öffentliche Betriebe,
- Anlagen für sportliche Zwecke (§ 1 Abs. 4 und 5 BauNVO).
- Einzelhandelsnutzungen bis 250 m² Verkaufsfläche als untergeordneter Betriebsteil
  eines Gewerbebetriebes, wenn die vertriebenen Waren in einem räumlich-funktionalen
  Zusammenhang mit der auf dem Baugrundstück ausgeübten Produktion oder Dienst-
   leistung stehen (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO).

Unzulässig sind
- Tankstellen (§ 1 Abs. 5 BauNVO),
- Vergnügungsstätten (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

1.1.2 GE 3

Zulässig sind der Emissionskontingentierung gemäß Festsetzung 1.1.3 entsprechende
- Gewerbebetriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII, die mit (*) gekennzeichneten
   Anlagen der Abstandsklasse VI und Anlagen mit ähnlichem oder geringerem  Emissions
   verhalten ausgenommen Einzelhandelsbetriebe und Einzelhandelsnutzungen,
- Lagerhäuser,
- Lagerplätze,
- öffentliche Betriebe,
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
- Anlagen für sportliche Zwecke (§ 1 Abs. 4 und 5 BauNVO).
Die Abstandsklassen sind der Abstandsliste zum Runderlass des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 6.6.2007 (SMBl. NRW. 283)
zu entnehmen, die der Begründung des Bebauungsplans anliegt.

Ausnahmsweise können folgende, der Emissionskontingentierung gemäß Festsetzung
1.1.3 entsprechende Vorhaben zugelassen werden
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
  Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche
   und Baumasse untergeordnet sind,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke (§ 1 Abs. 4 
   BauNVO).
- Einzelhandelsnutzungen bis 250 m² Verkaufsfläche als untergeordneter Betriebsteil
  eines Gewerbebetriebes, wenn die vertriebenen Waren in einem räumlich-funktionalen
  Zusammenhang mit der auf dem Baugrundstück ausgeübten Produktion oder Dienst-
   leistung stehen (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO).

Unzulässig sind

- Tankstellen (§ 1 Abs. 5 BauNVO),
- Vergnügungsstätten (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

1.1.3 Emissionskontingentierung (§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO)

Zulässig sind gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren 
Geräusche die in der folgenden Tabelle für die einzelnen Gewerbegebiete angegebenen
Emissionskontingente LEK gemäß DIN 45691 weder tagsüber (6:00 - 22:00 Uhr) noch
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten:

Die Prüfung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Für die festgesetzten Richtungssektoren A bis F dürfen die Emissionskontingente LEK um
die nachfolgend aufgeführten Zusatzkontingente LEK, zus erhöht werden (LEK + LEK, zus):

 Richtungssektor (Winkel) LEK, zus, tags/nachts 

A (250° / 265°) 2 dB(A) / 5 dB(A)
B (265° / 285°) 3 dB(A) / 5 dB(A)
C (285° / 293°) 1 dB(A) / 6 dB(A)
D (293° / 6°) 0 dB(A) / 8 dB(A)
E (6° / 242°) 8 dB(A) / 12 dB(A)
F (242° / 250°) 0 dB(A) / 0 dB(A)

Die Richtungssektoren A bis F gehen von dem Bezugspunkt Ref-Pkt 1 aus (Koordinaten
Rechtswert: 32378500, Hochwert: 5617893 (ETRS89 / UTM32N)).

 Ausnahmsweise können Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zugelassen werden, wenn der
Beurteilungspegel der Betriebsgeräusche (beurteilt nach der TA Lärm unter Berücksicht-
igung der Schallausbreitung zum Zeitpunkt des Genehmigungsverfahrens) einen Wert von
15 dB(A) unter dem maßgeblichen Immissionsrichtwert (gem. Nr. 6.1 TA Lärm) am maß-
geblichen Immissionsort im Einwirkungsbereich (gem. Nm. 2.2 und 2.3 TA Lärm) nicht
überschreitet.

2 Höhe baulicher Anlagen  (§ 9 Abs. Nr. 1 BauGB)
Technische Anlagen, die aus betrieblichen Erfordernissen über Dach geführt werden
müssen, dürfen auf max. 10 Prozent der Dachfläche die festgesetzte zulässige Höhe um
max. 2 m überschreiten. Die Anlagen sind mindestens 1,5 m gegenüber den Außen-
wänden der Gebäude zurückzuversetzen.

3 Abweichende Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
Die maximale Länge und Tiefe von Gebäuden wird auf je 100 m beschränkt.

4 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. Nr. 1 BauGB; § 23 Abs. 5 BauNVO)
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO - abgesehen von Hinweisschildern, Zufahrten, Einfriedungen und Rigolen/
Anlagen für die Niederschlagswasserbeseitigung - unzulässig. Stellplätze und Garagen
sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig; Carports werden wie
Garagen beurteilt (§ 23 Abs. 5 BauNVO).

5 Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr.
25 a BauGB)

5.1 Auf den Grundstücken sind mindestens 20 Prozent der Flächen als Vegetationsflächen
anzulegen. Drei Viertel davon, also 15 Prozent der Grundstücksflächen, sind mit standort-
gerechten Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Arten
sind der „Artenliste anzupflanzender Gehölze mit ihren jeweiligen Mindestan-
forderungen“ zu entnehmen. Je zwei qm ist mindestens eine Pflanze zu pflanzen.
Zwischenräume zwischen den Pflanzen sind ebenfalls zu begrünen (Rasen, Bodendecker
etc.).
Die Gehölzpflanzungen sind zur Eingrünung, insbesondere der Grundstücksgrenzen, in
einem Pflanzstreifen vorzunehmen. Die Mindestbreite des Pflanzstreifens beträgt entlang
der öffentlichen Verkehrsflächen 5,0 m und entlang der sonstigen Grundstücksgrenzen
3,0 m auf jedem Grundstück (insgesamt 6,0 m).
Lücken in der Eingrünung sind im Bereich der Zu- und Abfahrten über eine Länge von
max. 10,0 m zulässig. Vorgesehene Einfriedungen sind in die erforderliche Bepflanzung
einzubinden. Demzufolge haben Einfriedungen zu den Verkehrsflächen mindestens 1,5 m
Abstand von den Grundstücksgrenzen einzuhalten.

5.2 Entlang der Straßen ist die Bepflanzung durch Einzelbäume zu ergänzen. Diese sind in
geschlossenen Reihen mit mind. 2,0 m Abstand zur Grundstücksgrenze zu pflanzen und
dauerhaft zu unterhalten. Der Abstand der Bäume zueinander beträgt 10,0 m. Es sind
Linden (Tilia cordata), Bergahorn (Acer pseudoplatnus) oder Eschen (Fraxinus excelsior)
mit einer Mindestgröße von 16 bis 18 cm Stammumfang in 1,0 m Höhe zu pflanzen.

5.3 Im Bereich der Stellplätze ist je sechs Stellplätze ein großkroniger hochstämmiger Einzel-
baum nachstehender Arten (mindestens 3-mal verpflanzt und mit einem Stammumfang
von 16 bis 18 cm in 1,0 m Höhe) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten:
Linde - Tilia „Greenspire“
Spitz-Ahorn - Acer platanoides „Emerald Queen“
Scharlach-Kastanie - Aesculus carnea „Briotii”
Esche - Fraxinus excelsior

5.4 Die Maßnahmen 5.1 bis 5.3 sind in einem Gestaltungsplan für die Außenanlagen mit den
Bauantragsunterlagen nachzuweisen und bedürfen der Genehmigung durch die Stadt
Königswinter.

6 Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen und Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

6.1 Alle durch Gebot und Bindungen festgesetzten Bepflanzungen sind auf Dauer zu erhalten,
zu schützen und erforderlichenfalls artgleich zu ersetzen.

6.2 Die auf der zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten Fläche vorhandenen Offenbereiche
mit Heckengehölzen sind zu erhalten.

7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Maßnahmen zum Artenschutz

7.1 Schutz von Brutvogelarten
Die Entfernung von Gehölzen und/oder Gebüschen sowie der Abtrag von Bodenvege-
tation ist auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar beschränkt.
Unter der Bedingung, dass die Fällungs- und Freistellungsarbeiten durch eine erfahrene,
ornithologische Fachkraft begleitet werden und vorab eine gesonderte Zustimmung durch
die Genehmigungsbehörde eingeholt wurde, kann die Entfernung von Gehölzen und/oder
Gebüschen sowie der Abtrag von Bodenvegetation außerhalb des Zeitraums vom 1.
Oktober bis zum 28. Februar ausnahmsweise möglich sein.

7.2 Gebäuderückbau  (Vermeidungsmaßnahme)

Der Baubeginn zum Rückbau von Gebäuden ist auf den Zeitraum Mitte September bis
Mitte November beschränkt und muss zügig und ohne Unterbrechung abgeschlossen
werden.
Unter der Bedingung, dass die Abbrucharbeiten durch eine erfahrene, ornithologische
Fachkraft begleitet werden und vorab eine gesonderte Zustimmung durch die 
Genehmigungsbehörde eingeholt wurde, kann der Baubeginn außerhalb des Zeitraums
von Mitte September bis Mitte November ausnahmsweise möglich sein.

7.3 Fledermaus-Ganzjahresquartiere für die Zwergfledermaus (CEF)

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust von Fledermausquartieren sind bis
Mitte März desjenigen Jahres in dem der Gebäuderückbau erfolgen wird, 10 Stück Fleder-
maus-Ganzjahresquartiere (z.B. Typ: Schwegler 1WQ) unter fachlicher Begleitung voll
funktionsfähig und an geeigneten Stellen mit freiem Anflug an Gebäuden und/oder  
Bäumen in räumlichem Zusammenhang zum abzubrechenden Gebäude anzubringen.

7.4 Ausgleichspflanzung für den Bluthänfling (CEF)

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust von Habitaten des Bluthänflings ist
spätestens in der dem Baubeginn/Abriss vorausgehenden Pflanzperiode auf dem  süd-
lichen Teil des Flurstücks 224, Flur 8 in der Gemarkung Hasenpohl ein Heckensaum
mit einer Fläche von min. 600 qm anzulegen.
Es gelten die folgenden Pflanzvorgaben:
Pflanzenqualität: 100 - 125 - 2 x V. - autochthones Material

Pflanzenliste: Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Kornelkirsche (Cornus mas),
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna),
Kupfer-Felsenbirne (Amelanchier lamarckii), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus),
Gold-Johannisbeere, Gewöhnliche Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Berberitze 
(Berberis vulgaris)

Maßnahmenbeschreibung und Pflege:

Die Anlage der Gehölzhecke (siehe Pflanzenliste) erfolgt im lockeren Raster von min. 1,50
m * 1,50 m. Sie wird in eine Fläche gleicher Struktur mit einer Gesamtfläche von insge-
samt 1.500 qm integriert.

Die Randbereiche der insgesamt 1.500 qm großen Fläche sind als umlaufender, 2,00 m
breiter Blühstreifen zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Als Saatgut ist ein Mischungs
sortiment mit einem Anteil von 90% Wildblumen und 10% Untergräsern zu verwenden.

Abgängige Gehölze sind bis zum Abschluss der Entwicklungsphase 3 Jahre nach Anlage
der Pflanzung jährlich zu ersetzen.

Im Zeitfenster Februar bis spätestens zum 15. März wird der Blühstreifen einmal jährlich
gemäht. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen.

Eine zusätzliche jährliche Mahd des Blühstreifens inklusive Abfuhr des Mahdgutes kann
zwischen dem 01. August und dem 01. September nach Zustimmung durch die 
zuständige Naturschutzbehörde zugelassen werden.

Eine Düngung jeglicher Art ist untersagt. Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist
untersagt.

In Ausnahmefällen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ein Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln möglich. Hierbei sind Spezialherbizide mit besonders selektiver
Wirkung anderen Herbiziden vorzuziehen. Zudem gilt der Vorrang punktueller Maß- 
nahmen vor flächigen Maßnahmen.

Gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Ausnahmen von den Pflegefestsetzungen 
bedürfen der Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde.

8 Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB)
Bei Neu-, Um- und Anbauten von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen sind tech-
nische Vorkehrungen gemäß der DIN 4109-1:2018-01 entsprechend den in der
Planzeichnung zeichnerisch festgesetzten Lärmpegelbereichen (LPB) vorzusehen.
Zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions
schutzgesetzes sind in den Lärmpegelbereichen (LPB) demnach für Außenbauteile von
schutzbedürftigen Räumen - unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten -
die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung
von Außenbauteilen (Bau-Schalldämm-Maß: R'/w,ges = L/a -K/Raumart) einzuhalten:

     Maßgeblicher 
 Lärmpegelbereich Außenlärmpegel

(LPB)                      (L/a)
  II                                60

   III                                65
     IV                                 70

    V                                 75
    VI                                 80

Dabei ist:
          L/a    der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109, Teil 2, Ausgabe

   2018-01, Nummer 4.5.5.
          K/Raumart = 30 dB   für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

  Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches

          K/Raumart = 35 dB   für Büroräume und Ähnliches

          Mindestens einzuhalten sind R'/w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über-
nachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.

Räume in den LPB III oder darüber, die auch zum Schlafen genutzt werden können, sind
mit fensterunabhängigen Lüftungssystemen auszustatten.

Die Minderung der zu treffenden Schallschutzmaßnahmen ist ausnahmsweise zulässig,
sofern im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis durch anerkannte Sachverständige
für Schallschutz geführt wird, dass insbesondere aufgrund der geplanten Raumnutzung
bzw. einer geringeren Geräuschbelastung andere geeignete Maßnahmen ausreichend
sind.

9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB)

9.1 Abstandsflächen

Abstandsflächen bemessen sich nach § 6 BauO NRW. § 6 Abs. 5 S. 5 BauO NRW kommt
nicht zur Anwendung.

9.2 Zurückspringen des obersten Geschosses
Geschosse, die eine absolute Höhe von 195 m ü. NHN (DHHN2016) überschreiten,
müssen parallel zu den Verkehrsflächen mindestens 1,5 m gegenüber dem darunter
liegenden Geschoss zurückspringen. Gebäudefassaden, die mehr als 40,0 m von der
nächsten Verkehrsfläche entfernt liegen, sind von dieser Regelung nicht betroffen.

9.3 Fassadenbegrünung

Wandflächen mit mehr als 50 m² Fassadenfläche, Lärmschutzwände, Einfriedungsmauern
und Parkpaletten sind - soweit betriebstechnisch durchführbar - mit kletternden und rank-
enden Pflanzen zu begrünen. Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten. Eine Anrechnung
auf den Begrünungsanteil des Grundstücks erfolgt nicht. Die Maßnahmen sind mit den
Bauantragsunterlagen nachzuweisen und bedürfen der Genehmigung durch die Stadt
Königswinter.

Gehölzauswahl für die Gebäudebegrünung:
Waldrebe - Clematis montana
Efeu - Hedera helix
Kletter-Hortensie - Hydrangea petiolaris
Wilder Wein - Parthenocissus quinquefolia
Wilder Wein, Selbstklimmer - Parthenocissus tricuspidata

Artenliste anzupflanzender Gehölze mit ihren jeweiligen Mindestanforderungen

Hainbuche - Carpinus betulus Hei. 2xv. 175/200
Salweide - Salix caprea Str. 2xv. 100/150
Espe - Populus tremula Hei. 2xv. 175/200
Hasel - Corylus avellana Str. 2xv.100/150
Schlehe - Prunus spinosa Str. 2xv.100/150
Hundsrose - Rosa canina Str. 2xv.100/150
Kriechrose - Rosa arvensis Str. 2xv. 60/100
Schwarzer Holunder -Sambucus nigra Str. 2xv. 100/150
Weißdom - Crataegus monogyna Str. 2xv. 100/150
Feldahom - Acer campestre Hei. 2xv. 150/175
Pfaffenhütchen - Euonymus europaeus Str. 2xv. 100/150
Brombeere - Rubus fruticosus Str. 2xv. 60/100
Bruchweide - Salix fragilis Str. 2xv.100/150
Linde - Tilia cordata Hei. 2xv. 175/200/H. 3xv. STU 16-18
Kirsche - Prunus avium Hei. 2xv. 175/200/H. 3xv.STU 16-18
Eiche - Quercus robur Hei. 2xv. 175/200/H. 3xv. STU 16-18

Faulbaum - Rhamnus cathartica Str. 2xv. 100/150
Bergulme - Ulmus glabra Hei. 2xv. 175/200/H. 3xv. STU 16-18
Esche - Fraxinus excelsior Hei. 2xv. 175/200/H. 3xv.STU 16-18
Spitzahom - Acer platanoides Hei. 2xv. 175/200/H. 3xv.STU 16-18

HINWEISE

Schutz vor Einbrüchen

Wohngebäude und Garagen(-anlagen) sowie Gewerbeobjekte sollen zum wirksamen Schutz vor
Einbrüchen und kriminalitätssteigernden Faktoren entsprechend den einschlägigen
Empfehlungen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen gesichert werden. Weitergehende
(kostenlose) Beratung erfolgt durch das Polizeipräsidium Bonn.

Umgang mit Mutterboden

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen
Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung
zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und
später wieder einzubauen.

Erdbebengefahr

Das Planungsgebiet ist der Erdbebenzone 1 und der geologischen Untergrundklasse R zuge-
ordnet (Stadt Königswinter, Gemarkung Oberpleis). Die DIN 4149:2005 wurde durch den
Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998)
ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses bauaufsichtlich
nicht eingeführt. Anwendungsteile von DIN EN 1998, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt
werden, sind jedoch als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere
DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“.

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw.
Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweiligen Bedeutungs-
beiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. Dies gilt ausdrücklich z.B. für Verwaltungsgebäude,
wichtige Einrichtungen des Katastrophenschutzes und der Sicherheitskräfte, Feuerwehrhäuser
etc. Zur Planung und Bemessung spezieller Bauwerkstypen müssen die Hinweise zur Berück-
sichtigung der Erdbebengefährdung der jeweils gültigen Regelwerke beachtet werden. Hier wird
oft auf die Einstufung nach DIN 4149:2005 zurückgegriffen.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass für Bauwerke, bei deren Versagen durch Erd-
bebenwirkungen sekundäre Gefährdungen auftreten können, höhere Gefährdungsniveaus
anhand einschlägiger Regelwerke zu berücksichtigen sind. Gegebenenfalls sind in diesem Fall
standortbezogene Seismologische Gutachten einzuholen.

Abfallwirtschaft

Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender Wasserrechtlicher Erlaubnis
zulässig. Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke anfallendes bauschutthaltiges oder
organoleptisch auffälliges Bodenmaterial (z.B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu
entsorgen. Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem
Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz - Sachgebiet „Gewerbliche Abfallwirtschaft" -
anzuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche Erlaubnis
(Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.
Bodenveränderungen

1. Im Bereich des Salzlagers kann eine größere Menge an Streusalz beziehungsweise in
Wasser    gelöstes Salz in den oberen Bodenbereich eingedrungen sein. Im Bereich des
Salzlagers ist daher mit stark erhöhten Chloridkonzentrationen zu rechnen. Bei
Aushubmaßnahmen sollte das Bodenmaterial getrennt gelagert werden. Ohne den Chloridgehalt
wäre der übrige Boden als Z 0 einstufbar, ansonsten als Z 1.2.

2. Die Rück- und Tiefbaubaumaßnahmen in den im Bodengutachten ausgewiesenen
Gefahrverdachtsbereichen sollten fachgutachterlich begleitet werden. Bei auffälligen
Bodenbereichen ist das Material separat auszubauen und auf einer versiegelten Fläche
abgedeckt zur Entsorgung bereitzustellen. Die laboranalytischen Untersuchungen sollten
mindestens die Parameter MKW, BTXE, PAK und LHKW umfassen. Weiterhin wird empfohlen,
aus den Sohlbereichen der Tanks, Abscheideranlagen und der Montagegrube Bodenproben zur
Beweissicherung zu entnehmen und auf die relevanten Parameter zu analysieren.

3. Werden bei den Bauarbeiten verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unverzüglich
der Rhein-Sieg-Kreis/ Amt für Umwelt- und Naturschutz zu informieren. Ggf. sind weitergehende
Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (Entnahme von Bodenproben, Durchführung von
chemischen Analysen etc.) zu veranlassen. Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit
schädlichen Bodenverunreinigungen sind mit dem Amt für Umwelt und Naturschutz
abzustimmen.

Altlasten
Das neu überplante Gelände hat eine lange Nutzungshistorie als ehemalige Straßenmeisterei u.
als Bauhof mit Fuhrpark, Garagen, Werkstatt, Abfüllplatz u. unterirdischen Tanks (je 10.000 I).
Das Gelände ist im Altlasten- und Hinweisflächenkataster des Rhein-Sieg-Kreises mit der Nr.
5209/2075-0 erfasst.

Niederschlagswasserbeseitigung

Der Bereich GE 3 soll, wie bereits im Rahmen der Kanalnetzplanung vorgesehen, an die
Trennkanalisation Humboldtstraße angeschlossen werden (dezentrale Einleitung in den
Pleisbach). Im Bereich GE 2.1 und 2.2 ist aufgrund der ermittelten Bodenverhältnisse keine
Versickerung möglich. Allerdings besteht auch hier die Möglichkeit, über die Trennkanalisation
Humboldtstraße dezentral in den Pleisbach einzuleiten. Eine Versickerung kommt nur für den
Bereich GE1 in Frage. Es wird empfohlen eine Rigole anzulegen. Nach § 51a-Erlass ist möglich:
Versickern in einer großflächigen, oberirdischen Versickerungsanlage (Versickerungsbecken) mit
mindestens 20 cm starker belebter Bodenzone, Mulden-Rigolen-Versickerung, Rigolen- und
Rohrversickerung oder Muldenversickerung mit jeweils mindestens 20 cm starker belebter
Bodenzone (ohne Schächte, Überläufe o.a.).

Artenschutz

Bei der Planung der Gebäude sind durchsichtige oder spiegelnde Flächen nur in
vogelfreundlicher Bauweise vorzusehen. Hierzu sind bauliche Empfehlungen zur Vogel-
schlagprävention zu beachten und umzusetzen, die wirksam Vogelschlag an Glasflächen und
ähnlichen durchsichtigen oder spiegelnden Flächen verhindern oder zumindest weitestgehend
eindämmen können (siehe hierzu z.B. Schmid et al. 2012).

Schall- und Lichtemissionen während der Baumaßnahme sind auf ein Minimum zu beschränken.
Dazu sind beim Bau moderne Arbeitsgeräte und Baumaschinen einzusetzen. Auch eine das
notwendige Maß überschreitende Beleuchtung beim Bau wie auch bei der späteren Nutzung der
geplanten Bebauung ist zu unterlassen.

Bei der Beleuchtung der geplanten Bebauung sind Beleuchtungsanlagen mit nach unten
eingegrenzten Abstrahlwinkeln von max. 70° (gegeben z.B. beim  Einsatz von sog.
Kofferleuchten) und möglichst eine Sicherung gegen das Eindringen von Insekten einzusetzen.
Es sollten  Beleuchtungsmittel gewählt werden, die ein begrenztes Lichtspektrum um etwa
590nm bzw. eine maximale Farbtemperatur von 3000°K (Kelvin) besitzen. Überall dort wo es
möglich ist kann im Weiteren die Umweltverträglichkeit noch durch Verwendung und korrekte
Ausrichtung von Bewegungssensoren, den Einsatz von Zeitschaltungen sowie eine Schaffung
von Möglichkeiten Beleuchtungsregulierung (Dimmer) weiter befördert werden.

Einsichtnahme in Normen und technische Regelwerke

Die in den Festsetzungen aufgeführten Normen und technischen Regelwerke können bei der
Stadt Königswinter, Geschäftsbereich Planen und Bauen, Obere Straße 8, 53639 Königswinter-
Thomasberg zu den Öffnungszeiten eingesehen werden.

Kampfmittel

Es ist nicht auszuschließen, dass noch Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Eine
Kampfmittelfreiheit kann nicht garantiert werden. Insofern sind Erdarbeiten mit entsprechender
Vorsicht auszuführen. Das „Merkblatt für Baugrundeingriffe“ auf der Internetseite des
Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist zu beachten. Sollten Kampfmittel gefunden werden, sind die
Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde, die nächstgelegene
Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.

Vorsorge in Bezug auf extreme Niederschlagsereignisse
Die finale Geländeprofilierung und Anlage der Verkehrswege soll für den Fall eines extremen
Niederschlagsereignisses einen möglichst schadlosen oberflächigen Abfluss ermöglichen
(Notwasserwege). Dabei ist zu bedenken, dass die außerhalb des Plangebiets in östlicher
Richtung unterhalb liegenden Gebäude nicht beeinträchtigt werden.

Kaltluftstrom
Das Plangebiet liegt im Bereich eines Kaltluftstroms (Verlauf von Süden nach Norden), welcher
während Hitzeperioden zur nächtlichen Abkühlung der nordwestlich und nördlich liegenden
Wohnbebauung beiträgt. Eine Barrierewirkung durch Riegelbebauung mit großflächig
durchgehenden Baukörpern in Ost-West-Richtung bei gleichzeitiger Ausnutzung der maximalen
Gebäudehöhen sollte vermieden werden.
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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I
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ÜBERSICHTSKARTE (Maßstab 1:5.000)

ÜBEREINSTIMMUNGSVERMERK

Die Planunterlage stimmt mit dem amtlichen Lageplan vom 21.08.2019 überein und entspricht
den Anforderungen. Die Festsetzung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

Königswinter, den__.__.____

(Stempel)

AUSFERTIGUNG

Der Rat der Stadt Königswinter hat am 27.01.2020 diesen Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB
als Satzung beschlossen.

Dieser Plan ist der Urkundsplan, dessen Inhalt mit dem Satzungsbeschluss übereinstimmt.

Königswinter, den __.__.____

(Siegel) (Bürgermeister)

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss ist am __.__.____ gemäß § 10 BauGB mit dem Hinweis, dass der
Bebauungsplan während der Dienststunden bei der Stadtverwaltung der Stadt Königswinter,
Servicebereich Stadtplanung, von jedermann eingesehen werden kann, ortsüblich
bekanntgemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Königswinter, den __.__.____

(Siegel) (Bürgermeister)
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